
dem Präsidium des Obersten Gerichts über die Ver
wirklichung von Schlußfolgerungen aus der 25. Plenar
tagung des Obersten Gerichts berichteten. Aus beiden 
Berichten sowie aus Erfahrungen anderer Gerichte er
geben sich eine Reihe neuer Überlegungen und Schluß
folgerungen, die im folgenden erörtert werden sollen. 
Dabei zeigt sich, daß verschiedene Auffassungen, die 
in den Berichten des Präsidiums des Obersten Gerichts 
an die 25. und an die 29. Plenartagung vertreten wur
den, heute nicht mehr aufrechterhalten werden 
können.
Berichte des Präsidiums des Obersten Gerichts, die vom 
Plenum bestätigt wurden, sind keine Leitungsdoku
mente wie die Richtlinien und Beschlüsse des Plenums. 
Sie vermitteln Erfahrungen und Arbeitsergebnisse und 
stellen eine Orientierung für die weitere Arbeit der 
Gerichte dar, ohne in den Einzelheiten verbindlich zu 
sein. Es ist daher immer zu prüfen, ob die bis zur Er
arbeitung eines Berichts gesammelten Erfahrungen 
auch in der weiteren praktischen Arbeit ihre Bestäti
gung finden oder ob neue Erkenntnisse und Erfahrun
gen auch neue Methoden zur Folge haben, die rationel
ler und effektiver sind. Ist das der Fall, dann müssen 
die Gerichte in Übereinstimmung mit den Gesetzen so
wie mit den Richtlinien und Beschlüssen des Plenums 
bzw. des Präsidiums des Obersten Gerichts für eine ent
sprechende Gestaltung der Arbeit sorgen. Gleichzeitig 
ist das Oberste Gericht darüber zu informieren, damit 
neue, gute Erfahrungen für alle Gerichte schnell verall
gemeinert werden können.

Zur Vorbereitung der gesellschaftlichen Kräfte 
auf die Hauptverhandlung

Entscheidend ist, daß sich die Kollektive in ihren Bera
tungen auf diejenigen Fragen konzentrieren, die für die 
Beurteilung der Persönlichkeit des Beschuldigten im 
Zusammenhang mit der von ihm begangenen Tat von 
Bedeutung sind. Hierzu muß das Untersuchungsorgan 
dem Leiter des Kollektivs die erforderlichen Informa
tionen geben (§ 102 StPO).
Bei einer Reihe von Verfahren, die vom Umfang und 
von der Begehungsweise der Tat sowie von der Täter
persönlichkeit her als einfach zu bezeichnen sind, ist es 
in der Regel für die Kollektive nicht kompliziert, die 
Hinweise des Untersuchungsorgans ohne weitere Hilfe 
der Rechtspflegeorgane zu verwerten und sich einen 
Standpunkt zur Straftat, zur Person des Beschuldigten 
und zur Gestaltung des Erziehungsprozesses zu bilden. 
Natürlich bedarf es der Vorgabe der entscheidenden 
Gesichtspunkte, nach denen die Aussprache im Kollek
tiv erfolgen soll. Dazu gehört die Information darüber, 
welche Straftat dem Beschuldigten zur Last gelegt wird 
und ob er geständig ist oder die Tat bestreitet.
Nur dann, wenn bekannt wird, daß das Kollektiv noch 
wesentliche Unklarheiten über seine Rechte und Pflich
ten im Zusammenhang mit dem Strafverfahren hat, 
sollte das Gericht dem Kollektiv bzw. dem Kollektiv
vertreter entsprechende Hinweise geben. Als zweck
mäßig haben sich hierbei Hinweisschreiben oder münd
liche Informationen erwiesen, in denen das Gericht 
noch einmal auf die wesentlichsten Punkte orientiert, 
zu denen der Vertreter des Kollektivs in der Hauptver
handlung die Auffassung der Brigade, der Abteilung 
usw. darlegen sollte. Bewährt haben sich auch die vom 
Kreisgericht Merseburg für verschiedene Deliktsgrup
pen entwickelten Fragespiegel, die den Kollektivvertre
tern die Vorbereitung auf ihr Auftreten in der Haupt
verhandlung erleichtern sollen./3/

IV Vgl. hierzu Winkler und Schlegel, „Fragespiegel zur Vor
bereitung gesellschaftlicher Kräfte auf ihre Mitwirkung in der 
Hauptverhandlung“, NJ 1971 S. 289 ff.

Zur Entscheidung des Kollektivs über die Mitwirkung

Hat sich das Kollektiv in der Beratung zu einer be
stimmten Form der Teilnahme entschlossen oder ist es 
ausnahmsweise der Auffassung, daß kein Kollektivver
treter entsandt werden soll, weil eine Stellungnahme 
zur Straftat und zur Persönlichkeit des Beschuldigten 
nicht möglich ist, dann besteht für die Rechtspflege
organe keine Notwendigkeit, das Kollektiv zu einer er
neuten Beratung zu veranlassen. Die Nichtteilnahme 
eines Vertreters des Kollektivs an der gerichtlichen 
Verhandlung wird jedoch eine Ausnahme bleiben, da 
die Kollektive in der Regel daran interessiert sind, dem 
Gericht ihre Auffassung zur Persönlichkeit des Be
schuldigten und zur Tat darzulegen und damit zu einer 
gerechten Entscheidung beizutragen.
Im Bericht an das Plenum des Obersten Gerichts auf 
der 25. Plenartagung war seinerzeit formuliert worden, 
daß eine Rückgabe der Sache an den Staatsanwalt aus
geschlossen ist, „wenn das Gericht der Auffassung ist, 
daß neben der Mitwirkung eines Vertreters des Kollek
tivs auch die Teilnahme eines gesellschaftlichen An
klägers oder Verteidigers oder die Übernahme einer 
Bürgschaft wünschenswert wäre... In derartigen Fäl
len ist es Aufgabe des Gerichts, Verbindung mit dem 
Kollektiv aufzunehmen und es, falls notwendig, auf 
seine Rechte und Pflichten bei der Mitwirkung im 
Strafverfahren hinzuweisen... und es zu einer Über
prüfung seiner Entscheidung anzuregen.“/4/ Diese Auf
fassung wird vom Präsidium nicht mehr aufrechterhal
ten, weil sie neueren Erfahrungen und Erkenntnissen 
widerspricht. In solchen Fällen ist weder eine Rück
gabe der Sache noch ein direkter Kontakt des Gerichts 
mit dem Kollektiv erforderlich; vielmehr ist die vom 
Kollektiv getroffene Entscheidung zu respektieren. In 
diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewie
sen, daß es nicht Aufgabe des Gerichts ist, eine be
stimmte Teilnahmeform, z. B. einen gesellschaftlichen 
Ankläger oder Verteidiger, zu „organisieren“.
Auch die Auffassung, daß es Aufgabe des Gerichts sei, 
Verbindung mit dem Kollektiv aufzunehmen, wenn 
„eine ausreichende Erörterung im Kollektiv erfolgte, 
dieses sich jedoch noch nicht entschieden hat, in wel
cher Form es im Verfahren mitwirkt“/5/, wird vom 
Präsidium des Obersten Gerichts nicht mehr aufrecht
erhalten. In diesen Fällen bedarf es keiner neuen Bera
tung im Kollektiv zur Festlegung der Teilnahmeform. 
Vielmehr wird dem Kollektiv der Termin der Haupt
verhandlung mitgeteilt und der Hinweis gegeben, daß 
ein Vertreter des Kollektivs in einer der in §§ 53 bis 56 
StPO beschriebenen möglichen Formen teilnehmen 
kann.
Von der im Bericht auf der 29. Plenartagung des 
Obersten Gerichts (Ziff. 3.2.) enthaltenen Forderung, die 
Sache grundsätzlich dann an den Staatsanwalt zurück
zugeben, wenn „kein Vertreter des Kollektivs zur Mit
wirkung gewonnen wurde, obwohl das im konkreten 
Verfahren notwendig und möglich war“/6/, wird eben
falls Abstand genommen. In diesen Fällen ist weder 
von der Rückgabe des Verfahrens Gebrauch zu machen 
noch ist das Kollektiv durch das Gericht zu einer wei
teren Beratung zu veranlassen. Wenn bereits eine Bera
tung des Kollektivs stattgefunden hat, dann kommt in 
seiner Entscheidung sein Standpunkt zur Mitwirkung 
zum Ausdruck, und dieser Standpunkt ist auch vom 
Gericht zu akzeptieren.
Ist in der Hauptverhandlung kein Vertreter des Kollek
tivs anwesend, so ist dem Angeklagten nach entspre
chenden Vorhalten aus der Niederschrift über die Aus-

/4/ NJ 1970 S. 40, linke Spalte.
/5/ Ebenda.
/6/ NJ 1971 S. 35, linke Spalte.
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